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Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung 
– UHSBV und Verordnung, mit der die Studienbeitragsverordnung – StubeiV 
geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Der vorliegende Verordnungsentwurf der Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungs-
dokumentationsverordnung (UHSBV) war aufgrund der Novelle des Bildungsdokumentations-
gesetzes, das durch BGBl. I Nr. 20/2021 verlautbart wurde, notwendig. Zudem wurden in der 
UHSBV Änderungen der studienrechtlichen Regelungen des Universitätsgesetzes (UG), des 
Hochschulgesetzes (HG), des Fachhochschulgesetzes (FHG) und Privathochschulgesetzes 
(PrivHG) berücksichtigt.

Die Änderungen der Studienbeitragsverordnung (StubeiV) betreffen Fristen zur Einhebung 
des Studienbeitrags, die Ermittlung der beitragsfreien Zeit und zum Erlass und der Rücker-
stattung des Studienbeitrags. Diese Änderungen wurden aufgrund der neuen Systematik der 
Zulassungsfristen und des Wegfalls der Nachfrist im Rahmen der Novelle des UG und HG aus 
dem Vorjahr notwendig. Die BAK wies in ihrer Stellungnahme auf die negativen Auswirkungen 
des Wegfalls der Nachfrist auf Studierende hin und wiederholt ihre diesbezüglichen Bedenken 
ausdrücklich. 

Die BAK nimmt die vorliegenden Entwürfe zur Kenntnis und erhebt keinen weiteren Einwand. 
Es wird jedoch angemerkt, dass aufgrund der Sensibilität der Daten auf einen umfassenden 
Datenschutz in allen Bereichen von der Datenerhebung bis zur -auswertung zu achten ist.
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